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Analysen und Berichte Föderalismus

Thomas Lenk, Philipp Glinka, Mario Hesse

Bildungsföderalismus in Deutschland

Finanzwissenschaftliche Bewertung der Grundgesetzänderung 

Das deutsche Bildungssystem steht unter enormem Veränderungsdruck. Um die Schulen auf 
die Zukunft vorzubereiten und große Investitionsprogramme zu ermöglichen, haben Bund und 
Länder beschlossen, das Grundgesetz zu ändern. Dazu gehört auch die Öffnung von Artikel 
104c. Der Bund wird künftig berechtigt sein, umfangreich in die lokale Bildungsinfrastruktur 
bzw. in Schulen zu investieren. Bislang waren solche Finanzhilfen stark eingeschränkt. Dies hat 
eine grundlegende Debatte über den Föderalismus in Deutschland und das Einfl ussverhältnis 
zwischen Bund und Ländern ausgelöst. Die Analyse der legislativen Änderung von Artikel 
104c nach fi nanzwissenschaftlichen Kriterien zeigt, dass die politische Entscheidung kritisch 
bewertet werden muss.

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (GG) 
wird geändert. Nach der umfassenden Föderalismusreform 
2017, die eine dreizehnfache Umgestaltung der Verfassung 
enthielt, haben sich Bund und Länder im Vermittlungsaus-
schuss darauf verständigt, erneut bestehende grundge-
setzliche Statuten zu modifi zieren.1 Im Zentrum steht da-
bei eine weitgehende Öffnung des Art. 104c GG, der die 
Finanzhilfen des Bundes im Bereich der kommunalen Bil-
dungsinfrastruktur regelt. Wieder bildete sich bis zur Eini-
gung die politische Hauptkonfl iktlinie zwischen dem Bund 
und den Ländern, die den Gesetzentwurf im Bundesrat 
zunächst einstimmig ablehnten und an den Vermittlungs-
ausschuss überwiesen.2 Die Brisanz – immerhin handelte 
es sich um das erste Vermittlungsverfahren der laufenden 

1 Deutscher Bundestag (Hrsg.): Beschlussempfehlung des Vermitt-
lungsausschusses zu dem Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes 
(Art. 104c, 104d, 125c, 143e), Drucksache, Nr. 19/7940, 2019.

2 Bundesrat (Hrsg.): Anrufung des Vermittlungsausschusses durch den 
Bundesrat, Drucksache, Nr. 622/18 (Beschluss), 2018.

Legislaturperiode – überrascht nicht, denn es ging nach 
Meinung vieler um zentrale föderale Grundsätze und um 
das Verständnis von der Rolle der Länder im bundesstaat-
lichen Gefüge. 

Bildungsföderalismus – eine kurze Systematisierung

Im Bildungswesen fi ndet der deutsche Föderalismus einen 
besonders vielfältigen Ausdruck. Seit der Föderalismusre-
form I im Jahr 2006 und der damit verbundenen Aufgaben-
entfl echtung im Bundesstaat gilt Bildung im Allgemeinen als 
„Ländersache“, mehr noch: als einer der wichtigsten Kom-
petenzbereiche der Länder. Tatsächlich und im Speziellen 
stimmt dies jedoch nur zum Teil, wenn die öffentliche Auf-
gabe Bildung nach gebietskörperschaftlichen Zuständig-
keiten und nach Bildungsbereichen konkreter differenziert 
wird. Zu unterscheiden ist im föderalen System zum einen 
zwischen der Entscheidungskompetenz, der Ausführungs-
kompetenz (auch Verwaltungskompetenz) und der Finan-
zierungskompetenz, die bei der Erfüllung öffentlicher Auf-
gaben im föderalen Staat nicht derselben Gebietskörper-
schaftsebene obliegen müssen. Zum anderen ist das Bil-
dungswesen ein semantisch recht abstrakter Oberbegriff, 
unter dem sich verschiedene öffentliche Aufgaben – von 
der frühkindlichen Elementarbildung und Erziehung über 
die Schul- bis hin zu der akademischen Aus- oder der Be-
rufsschulbildung im Erwachsenenalter und anderen Berei-
chen – subsumieren lassen.3 Diese zwei Konkretisierungs-

3 Maunz und Dürig etwa zählen zum Bildungswesen nicht nur die „Ver-
mittlung von Bildungsgut durch unterrichtliche Methoden“, sondern 
darüber hinaus „durch Einwirkung auf die Umwelt in jeder denkba-
ren Weise (z. B. auch durch Rundfunk, Schrifttums- oder Kunstförde-
rung)“. Vgl. T. Maunz, G. Dürig (Hrsg.): Grundgesetz-Kommentar, 57. 
Ergänzungsaufl age Januar 2010, GG Art. 91b, Rn. 24.
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pfade erfordern einen präzisierenden Blick auf den Status 
quo des deutschen Bildungsföderalismus. Ausgangspunkt 
für die Frage nach den Zuständigkeiten sind zunächst drei 
grundlegende Artikel des Grundgesetzes, von denen der 
Gesetzgeber nur dann abweichen darf, wenn das Grundge-
setz ausdrücklich anderes bestimmt oder zulässt:

• Art. 30 GG, nach dem die Ausübung der staatlichen 
Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben 
prinzipiell Sache der Länder ist,

• Art. 70 GG, nach dem den Ländern das Recht der Ge-
setzgebung obliegt (Gesetzgebungsgrundsatz),

• Art. 83 GG, nach dem die Länder Bundesgesetze als ei-
gene Angelegenheit ausführen (Ausführungsgrundsatz) 
sowie

• Art. 104a GG, der festlegt, dass Bund und Länder die 
Ausgaben, die sich aus der Wahrnehmung ihrer Aufga-
ben ergeben, gesondert tragen (Finanzierungsgrund-
satz).

Grundsätzlich weist das Grundgesetz somit den Ländern 
das Recht bzw. die Pfl icht zu, Bildung gesetzgeberisch zu 
regeln sowie entsprechende Bildungsgesetze auszuführen 
und -aufgaben zu fi nanzieren. Abweichungen gibt es aller-
dings in allen drei Kompetenzbereichen.

Im Rahmen der konkurrierenden Gesetzgebung kann der 
Bund etwa bei Regelungen der Ausbildungsbeihilfen und 
der Förderung der wissenschaftlichen Forschung (Art. 74 
Abs. 1 Nr. 13 GG) sowie bei solchen der Hochschulzulas-
sung und -abschlüsse (ebenda, Nr. 33) von seinem Gesetz-
gebungsrecht Gebrauch machen. Bei letzterem haben die 
Länder nach Art. 72 Abs. 3 Nr. 6 GG das Recht, von einer 
Bundesregelung abzuweichen. Darüber hinaus lässt sich 
aus dem Grundgesetz ableiten, dass die frühkindliche Bil-
dung (abgeleitet aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG) sowie auch die 
betriebliche Berufsbildung – in Abgrenzung zur schulischen 
Berufsbildung – (ebenda, Nr. 11, 12) der konkurrierenden 
Gesetzgebung des Bundes obliegt.4

Ausnahmen bei der Ausführungskompetenz ergeben sich 
zum einen auf der Grundlage von Art. 104a Abs. 3 GG. 
Wenn Länder Geldleistungsgesetze des Bundes ausführen, 
bei denen die Ausgaben mindestens zur Hälfte vom Bund 
getragen werden,  handeln sie nicht in eigener Angelegen-

4 Vgl. Deutscher Bundestag (Hrsg.): Grundgesetzliche Kompetenzver-
teilung zwischen Bund und Ländern in den Bereichen Bildung und 
Wissenschaft. Änderungshistorie und deren Hintergründe seit In-
krafttreten des Grundgesetzes im Jahr 1949, Ausarbeitung der wis-
senschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages, Aktenzeichen 
WD 3-3000-125/14, S. 5.

heit, sondern im Auftrag des Bundes. In solchen Fällen un-
terstehen die Länder den Weisungen des Bundes, der die 
Rechtmäßigkeit und die Zweckmäßigkeit der Verwaltung 
beaufsichtigt. Im Bildungsbereich trifft dies konkret bei den 
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsge-
setz (BAföG) zu. Die Länder nehmen zwar auch hier die Auf-
gabenverwaltung wahr, unterliegen jedoch der Rechts- und 
Fachaufsicht des Bundes.

Überdies repräsentieren Gemeinschaftsaufgaben nach 
Art. 91b GG Ausnahmen in der Ausführungs- und darüber 
hinaus der Finanzierungskompetenz. Der Verfassungsarti-
kel sieht vor, dass Bund und Länder bei der Förderung von 
Wissenschaft, Forschung und Lehre – soweit im konkreten 
Fall eine überregionale Bedeutung vorliegt – kooperieren 
können. Gleiches gilt für den internationalen Leistungs-
vergleich des Bildungssystems sowie diesbezügliche Be-
richte und Empfehlungen. Der Bund ist in der Regel an der 
Planung und Finanzierung dieser Aufgaben beteiligt.5 Wie 
die Gemeinschaftsaufgaben näher gestaltet werden, klä-
ren Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern, in denen 
auch geregelt ist, wer die Kosten trägt. In den Bereich des 
Art. 91b GG fallen beispielsweise Initiativen wie die ge-
meinsame Exzellenzstrategie zur Förderung der Spitzen-
forschung an Universitäten oder der Hochschulpakt 2020 
zur gemeinsamen Sicherstellung eines Studienangebots, 
das dem hohen Studierendenaufkommen gerecht wird.

Eine weitere Ausnahme vom grundgesetzlichen Finanzie-
rungsgrundsatz stellen Finanzhilfen des Bundes dar, die 
verfassungsseitig durch die (bereits bestehenden) Art. 104b 
und 104c GG fundiert werden. Im bildungspolitischen Zu-
sammenhang ist insbesondere Art. 104c GG, der mit der 
Föderalismusreform 2017 eingeführt wurde, von weitrei-
chender Bedeutung. Er ermöglicht es dem Bund, den Län-
dern Finanzhilfen für gesamtstaatlich bedeutsame Investi-
tionen fi nanzschwacher Gemeinden im Bereich der kom-
munalen Bildungsinfrastruktur – d. h. für Investitionen in die 
Ausstattung von allgemeinbildenden und berufsbildenden 
Schulen sowie Einrichtungen der Kinderbetreuung –, zu ge-
währen und lockert mithin das 2006 eingeführte Kooperati-
onsverbot im Bildungsbereich. In diesem Zusammenhang 
ist Art. 104b Abs. 2 und 3 GG anzuwenden, d. h., nähere 
Bestimmungen sind in einem zustimmungspfl ichtigen Bun-
desgesetz oder einer Verwaltungsvereinbarung zu regeln. 
Die Mittel sind befristet und im Volumen degressiv auszuge-
stalten und dem Bund werden weitreichende Kontroll- und 

5 Dass Vereinbarungen im Rahmen des Art. 91b GG auch die Gesetz-
gebungskompetenz berühren, ist möglich. Allerdings ist in diesem 
Fall – anders als bei Verwaltungsabkommen – die Zustimmung aller 
beteiligten Parlamente einzuholen. Vgl. Deutscher Bundestag (Hrsg.): 
Bund-Länder-Vereinbarungen nach Art. 91b GG, Ausarbeitung der 
wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages, Aktenzei-
chen WD 3-3000-118/16, S. 3.
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Erhebungsrechte eingeräumt. Der sich hieraus ergebende 
Konkretisierungsauftrag des Grundgesetzes wurde 2017 
erfüllt, indem das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 
geändert und der Kommunalinvestitionsförderungsfonds 
um zusätzliche 3,5 Mrd. Euro aufgestockt wurde.6

Neben den genannten Bestimmungen, die das GG für das 
Verhältnis von Bund und Ländern kodifi ziert, sind die in 
den Schulgesetzen der Länder geregelten Kompetenzver-
teilungen zwischen der Landes- und der Gemeindeebene 
eminent wichtig, um den deutschen Bildungsföderalismus 
tiefer zu verstehen. Als verfassungsrechtlicher Bestand-
teil der Länder nehmen die Gemeinden und Gemeinde-
verbände eine herausragende Rolle in der Bildungspolitik 
ein. Die landesinterne Verteilung der Bildungsaufgaben in 
Deutschland ist heterogen und spiegelt die unterschiedli-
chen Kommunalisierungsgrade der einzelnen Länder wi-
der. In der Regel gilt jedoch: Die Landesebene ist für die 
inhaltliche und strukturelle Gestaltung sowie weitgehend 
die personelle Ausstattung des Bildungswesens zustän-
dig.7 Kommunen und Landkreise obliegt die Raum- und 
Sachausstattung von Schulen einschließlich der schuli-
schen Sportstätten. Zudem hat sich in den vergangenen 
Jahren verstärkt der Begriff der „kommunalen Bildungs-
landschaft“ etabliert, der die Verantwortung der Kommu-
nen weit über die Bereitstellung der Schulinfrastruktur hi-
naushebt.8 Auf den Bund entfallen im Status quo nur rund 
8 % der gesamtstaatlichen Bildungsausgaben, während 
die Länder rund 71 % und die Gemeinden rund 21 % re-
präsentieren.9

Die beschlossene Änderung des Status quo

Nachdem der Bundesrat einen Gesetzentwurf des Bundes 
einstimmig abgelehnt und an den Vermittlungsausschuss 
überwiesen hatte,10 konnte dieser am 20.2.2019 einen Kom-
promiss erzielen und dem Deutschen Bundestag zum Be-

6 Vgl. Art. 6 und 7 des Gesetzes zur Neuregelung des bundesstaatli-
chen Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 und zur Änderung 
haushaltsrechtlicher Vorschriften vom 14.8.2017 (Bundesgesetzblatt 
2017 I S. 3122, 3127 f).

7 Die Länder sind in der Regel für die Ausstattung mit Lehrpersonal 
verantwortlich, während die Sekretariate, die Hausmeisterdienste so-
wie die Schulsozialarbeit von kommunalem Personal gestellt werden. 
Einrichtungen der Kindertagesbetreuung einschließlich der Hort-
betreuung in Grundschulen obliegen vollständig der Personalhoheit 
der Kommunen oder werden von den Kommunen an freie und Wohl-
fahrtsträger ausgelagert.

8 Der Begriff „fasst alle Angebote für Kinder und Jugendliche zusam-
men, die im weiteren Sinne einen Bildungsauftrag erfüllen, wobei die 
… Schule, weitere öffentliche Angebote und Orte, die Familie und das 
Freizeitumfeld der Kinder einbezogen sind.“, vgl. Heinrich-Böll-Stif-
tung (Hrsg.): Kommunale Bildungslandschaft, KommunalWiki, http://
kommunalwiki.boell.de/index.php/Kommunale_Bildungslandschaft 
(25.2.2019).

9 Planansätze 2018; Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Bildungsfi nanz-
bericht 2018, Wiesbaden 2018, S. 31.

10 Bundesrat (Hrsg.), a. a. O.

schluss empfehlen.11 Am Folgetag wurde diese Beschluss-
empfehlung von einer breiten Mehrheit des deutschen Bun-
destages angenommen.12 Die Zustimmung des Bundesra-
tes wird in dessen Sitzung am 15.3.2019 erwartet.

Zwei der ausgehandelten Grundgesetzänderungen sind für 
den deutschen Bildungsföderalismus besonders relevant:

• Änderung des Art. 104b GG: Einfügung der Pfl icht, Fi-
nanzhilfen des Bundes durch Landesmittel zu ergänzen 
(Kofi nanzierungspfl icht).

• Änderung des Art. 104c GG: Aufhebung der bestehen-
den Begrenzung der Finanzhilfen des Bundes für ge-
samtstaatlich bedeutsame Investitionen im Bereich der 
kommunalen Bildungsinfrastruktur auf fi nanzschwache 
Gemeinden und Erweiterung der förderfähigen Tatbe-
stände um besondere, mit diesen Investitionen unmit-
telbar verbundene, befristete Ausgaben der Länder 
und Gemeinden. Durch die Änderung werden neben 
Investitionen somit auch andere Ausgaben förderfähig 
sowie der Empfängerkreis auf Länder und nicht-fi nanz-
schwache Gemeinden erweitert. Darüber hinaus wird 
der Wirkungskontext der Finanzhilfen konkretisiert und 
die Steigerung der Leistungsfähigkeit der kommunalen 
Bildungsinfrastruktur ausdrücklich als Ziel verankert.

Die in Art. 104b GG neu implementierte Kofi nanzierungs-
pfl icht der Länder wird auch hier angewendet; nicht jedoch 
die Sätze 4 und 7 des neuen Abs. 2. Das bedeutet, dass im 
Zusammenhang mit den Bundesfi nanzhilfen im kommu-
nalen Bildungsbereich die Kontrollrechte des Bundes nur 
eingeschränkt gelten und die Pfl icht zur degressiven Aus-
gestaltung der Mittel entfällt. Ziel der Änderungen ist „die 
Erweiterung der Möglichkeiten des Bundes, die Länder 
und Kommunen bei ihren Investitionen in die kommunale 
Bildungsinfrastruktur, insbesondere zur Gewährleistung 
eines fl ächendeckenden Ganztagsschul- und Betreu-
ungsangebotes und zur Bewältigung der Anforderungen 
der Digitalisierung an die Ausstattung und Vernetzung der 
allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen“ zu un-
terstützen.13 Im Zentrum der begleitenden Debatte stehen 
insbesondere zwei Faktoren:

• Zum einen, dass die Möglichkeit von Bundesfi nanz-
hilfen im Bereich der Schulausstattung in erheblicher 

11 Deutscher Bundestag (Hrsg.): Beschlussempfehlung des Vermitt-
lungsausschusses zu dem Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes 
..., a. a. O.

12 Deutscher Bundestag (Hrsg.): Stenografi scher Bericht der 83. Sit-
zung, Plenarprotokoll, Nr. 19/83, S. 9.703 ff.

13 Deutscher Bundestag (Hrsg.): Gesetzentwurf der Bundesregierung. 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Art. 104c, 
104d, 125c, 143e), Drucksache, Nr. 19/3440, S. 8.
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Weise ausgedehnt wird und mithin auch ein steigen-
der Bundeseinfl uss im Bildungswesen erwartet wer-
den kann.14 Dies erreicht im Vergleich zum Status quo 
unter anderem dadurch eine neue Qualität, dass die 
Förderfähigkeit auf nicht-investive Ausgaben erweitert 
wird. Im Rahmen des Art. 104c GG könnten demnach 
künftig auch Personal oder die Entwicklung gemeinsa-
mer Bildungsstandards mit Finanzhilfen des Bundes 
teilfi nanziert werden, wenn sie einen Zusammenhang 
mit dem Investitionszweck aufweisen.15 Dass der Bund  
entsprechend auch an Steuerungsmöglichkeiten und 
Kontrollrechten gegenüber den Ländern gewinnt, ist 
naheliegend und durch die weitgehende Anwendung 
von Art. 104b Abs. 2 und 3 GG grundgesetzlich ange-
legt. Ein weiter interpretatorischer Raum ist überdies 
dem neu eingefügten Passus „Steigerung der Leis-
tungsfähigkeit der kommunalen Bildungsinfrastruktur“ 
inhärent, der als Ziel und zugleich als Rechtfertigung 
der Bundesfi nanzhilfen im Rahmen von Art. 104c GG 
zu deuten ist. Dieser bleibt jedoch mit Blick auf die 
weitere inhaltliche Ausgestaltung vage und erscheint 
folglich dehnbar – wenngleich der Passus durch den 
Vermittlungsausschuss bereits abgemildert wurde.16

• Zum anderen ist die Kofi nanzierungspfl icht der Länder 
umstritten. Diese soll sicherstellen, „dass künftige Fi-
nanzhilfen des Bundes im jeweils geförderten Investi-
tionsbereich additiv zu den Investitionen des Landes 
wirken und Bundesmittel nicht lediglich die eigenen 
Investitionen der Länder ersetzen.“17 Die Kofi nanzie-
rungsregel könnte – so die Argumentation ihrer Geg-
ner – neue Abhängigkeiten in der Haushaltspolitik der 
Länder mit sich bringen, da die Bereitstellung eige-
ner Mittel zur grundgesetzlichen Bedingung erhoben 
wird, um Finanzhilfen des Bundes für die kommuna-
le Bildungsinfrastruktur zu erhalten.18 Zwar ist es den 
Ländern im Vermittlungsausschuss gelungen, den 
Bund auch in diesem (erheblich umstrittenen) Punkt 
zu einem Zugeständnis zu bewegen; die frühere Ge-
setzentwurfsfassung sah zunächst eine Ergänzung der 
Bundesfi nanzhilfen durch Landesmittel in mindestens 
gleicher Höhe vor. Auch wenn nun keine konkrete Ko-
fi nanzierungsquote ins Grundgesetz aufgenommen 

14 Siehe etwa die Äußerungen von Winfried Kretschmann (Baden-Würt-
temberg) oder Volker Bouffi er (Hessen). Vgl. Bundesrat (Hrsg.): Steno-
grafi scher Bericht der 973. Sitzung, Plenarprotokoll, Nr. 973, S. 463 ff.

15 Vgl. ebenda, S. 16.
16 Die frühere Entwurfsfassung enthielt noch den Ausdruck „zur Sicher-

stellung der Qualität und der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens“.
17 Ebenda.
18 So sinngemäß die Argumentation der Regierungschefs von Baden-

Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen, 
vgl. V. Bouffi er, W. Kretschmann, M. Kretschmer, A. Laschet, M. 
Söder: Fünf Ministerpräsidenten wehren sich, in: Frankfurter Allge-
meine Sonntagszeitung vom 2.12.2018.

wird, dürfte die Skepsis der Länder am Anlegen „Gol-
dener Zügel“ im Bildungsbereich aus grundsätzlichen 
Erwägungen erhalten bleiben und lediglich dem Eini-
gungsdruck untergeordnet worden sein. Zwar haben 
die Länder naturgemäß Interesse an einer fi nanziellen 
Unterstützung, sie präferieren es aber, ihre Finanzaus-
stattung mit originären Steuermitteln oder ungebunde-
nen Zuweisungen ohne fachaufsichtliche Einfl ussmög-
lichkeiten des Bundes zu verbessern.19

Bewertung nach fi nanzwissenschaftlichen Kriterien

Die Änderung des Art. 104c GG wird seit der Vorlage des 
ersten Gesetzentwurfs in Politik und Wissenschaft kont-
rovers diskutiert. Zentrale Bewertungsmaßstäbe stammen 
überwiegend aus einer rechtswissenschaftlichen Pers-
pektive. Sie bildeten unter anderem die Grundlage für die 
überwiegend kritische Bewertung des Gesetzentwurfs bei 
der Sachverständigenanhörung im Haushaltsausschuss 
des Deutschen Bundestages am 8.10.2018.20 Ökonomi-
sche Bewertungskriterien fi nden in der aktuellen Debatte 
hingegen weniger Beachtung. Dabei bietet insbesondere 
die ökonomische Theorie des Föderalismus, die sich im 
Wesentlichen mit der Frage nach einer optimalen staat-
lichen Struktur beschäftigt, einige bedeutende Ansätze, 
die in die Beurteilung der beschlossenen Grundgesetzän-
derung einfl ießen sollten. Das Theoriegerüst – ganz we-
sentlich geprägt unter anderem von Richard A. Musgrave 
– stellt zunächst die Frage, welcher Grad an Zentralität bei 
Bürgern mit hoher Mobilität und heterogenen Präferenzen 
zu einer möglichst effi zienten Erfüllung staatlicher Auf-
gaben führt. Eindeutig fällt die Antwort bei Aufgaben mit 
Distributions- oder Stabilisierungsfunktion aus: also etwa 
solchen, die im Rahmen einer bundesstaatlichen Steuer- 
und Transferpolitik oder im Kontext von Konjunktur- und 
Wachstumspolitik zu regeln sind. Sie sind aus verschiede-
nen Gründen eher auf zentraler staatlicher Ebene wahrzu-
nehmen.21

Bildung fällt erkennbar nicht in eine dieser Kategorien. Für 
sie stehen allokative Entscheidungskriterien stärker im Fo-
kus. Zu diesen Kriterien zählen:

1. ein auf die individuellen Präferenzen der Bürger abge-
stimmtes Angebot,

19 Beispielsweise und stellvertretend sei auf die Rede des bayerischen 
Ministerpräsidenten Markus Söder in der Bundesratssitzung vom 14. 
12.2018 verwiesen, vgl. Bundesrat (Hrsg.): Stenografi scher Bericht, 
a. a. O., S. 477 ff.

20 Die Bewertungen der einzelnen Sachverständigen in zusammenge-
fasster Form unter https://www.bundestag.de/dokumente/textar-
chiv/2018/kw41-pa-haushalt-kooperationsverbot/570802 (27.2.2019).

21 Für weiterführende Begründungen vgl. R. A. Musgrave, P. B. Musgra-
ve, L. Kullmer: Die öffentlichen Finanzen in Theorie und Praxis, Bd. 3, 
3., völlig überarbeitete Aufl age, Tübingen 1987, S. 18 ff.
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2. die Förderung von Innovationsfähigkeit,
3. die Übereinstimmung von Kosten- und Nutzenträger-

kreisen sowie
4. produktionstechnische Aspekte.22

Mindestens die ersten zwei dieser Kriterien fi nden sich 
durchaus regelmäßig in der öffentlichen Debatte über 
die Bildungspolitik wieder. Insbesondere die Befürworter 
einer starken Dezentralisierung in der Bildung bedienen 
sich ihrer mit gewisser Systematik. Jüngstes Beispiel ist 
der gemeinschaftliche Artikel von fünf Ministerpräsiden-
ten in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, der 
die hohe Bedeutung der „Nähe zu den Bürgern, welche 
die Länder bis heute garantieren“ mit der Erkenntnis ver-
knüpft, dass diese „gerade für die Fragen von Bildung und 
Erziehung unverzichtbar“ sei. Dem folgt das Bekenntnis zu 
„Vielfalt und … Wettbewerb in unserem Bildungssystem“ 
sowie – semantisch grenzwertig – die Ablehnung einer 
„Einheitsschulpolitik aus Berlin“.23 Erkennbar zeigt sich 
hier die argumentative und in der Form zugespitzte Un-
termauerung der eigenen politischen Position in der (nun 
durch die Einigung im Vermittlungsausschuss beigeleg-
ten) Auseinandersetzung mit dem Bund. Diese Untermau-
erung ist mit Blick auf die ökonomische Theorie des Fö-
deralismus im Kern schlüssig. Denn in der Tat lassen sich 
heterogene Präferenzen im Allgemeinen und die im Bil-
dungsbereich im Besonderen – somit z. B. Unterschiede 
in den Bildungszielen, geografi sch oder kulturell differen-
zierte Fremdsprachenerfordernisse oder die unterschied-
lich hohe gesellschaftliche Bedeutung von Religion – am 
besten durch eine dezentrale Aufgabenwahrnehmung be-
rücksichtigen.24

Auch erscheint es eingängig, dass Innovationsprozesse 
im Bildungsbereich eher dann begünstigt werden, wenn 
dezentrale Aufgabenträger in einem gewissen Wettbe-
werb um „Best-Practice-Lösungen“ in der Gestaltung und 
Organisation des Bildungswesens stehen.25 Gemessen an 
diesen beiden allokativen Kriterien – Präferenzadäquanz 

22 Vgl. R. A. Musgrave, P. B. Musgrave, L. Kullmer: Die öffentlichen 
Finanzen in Theorie und Praxis, Bd. 1, 5. überarbeitete Aufl age, Tü-
bingen 1990, S. 5 ff. in Verbindung mit T. Lenk: Reformbedarf und 
Reformmöglichkeiten des deutschen Finanzausgleichs. Eine Simula-
tionsstudie, in: P. Eichhorn, P. Friedrich (Hrsg.): Schriften zur öffentli-
chen Verwaltung und öffentlichen Wirtschaft, Bd. 138, Baden-Baden 
1993, S. 44 ff.

23 V. Bouffi er et al., a. a. O.
24 Vgl. G. F. Hepp: Bildungspolitik in Deutschland. Eine Einführung, 

Wiesbaden 2011, S. 169 ff.
25 Vgl. ebenda, S. 171. Karlsen weist darauf hin, dass auch in Zentral-

staaten erfolgversprechende Tendenzen zur Dezentralisierung im 
Bildungsbereich bestehen: G. E. Karlsen: Decentralized centralism: 
framework for a better understanding of governance in the fi eld of 
education, in: Journal of Education Policy, 15. Jg. (2000), H. 5, S. 525-
538. Zu einer gemischten Bewertung kommt M. Weiß: Wettbewerb, 
Dezentralisierung und Standards im Bildungssystem, in: Trends in Bil-
dung international, Nr. 8/2004, S. 1-7.

des Angebots zum einen, die Förderung der Innovations-
fähigkeit zum anderen – muss jede Zentralisierung des Bil-
dungssystems mit Vorbehalten verbunden sein.

Ein Kernkriterium der ökonomischen Föderalismustheorie 
ist zudem die Übereinstimmung von Kosten- und Nutzen-
trägerkreisen. Konkret beschreibt eine solche Überein-
stimmung den aus ökonomischer Sicht anzustrebenden 
Zustand der fi skalischen Äquivalenz – ein Begriff, der auf 
Mancur Olson zurückgeht.26 Wichtig ist: Fiskalische Äqui-
valenz ist nicht zu verwechseln mit einem personenbezo-
genen Äquivalenzprinzip, das die fi nanzielle Belastung des 
einzelnen Bürgers an die individuelle Inanspruchnahme 
einer staatlichen Leistung koppelt. Eine solche Lasten-
verteilung ist bei der Finanzierung öffentlicher Bildungs-
leistungen weder gegenwärtig vorgesehen noch wird sie 
durch die beschlossene Änderung des Art. 104c GG an-
gestrebt.27

Wenn man bildungspolitische Kompetenzentscheidungen 
anhand des Kriteriums der fi skalischen Äquivalenz bewer-
tet, ist zunächst die Reichweite des Nutzens zu betrach-
ten, der von einer Bildungseinrichtung oder -maßnahme 
ausgeht. Der Nutzen, den Bildung stiftet, beschränkt sich 
nicht auf die unmittelbaren Bildungsempfänger allein. 
Denn von individueller Bildung profi tiert überdies die ge-
samte Gesellschaft, insbesondere dort, wo die Absolven-
ten ihre durch Bildung erworbenen Fähigkeiten und Fertig-
keiten einsetzen. Vor diesem Hintergrund ist es schwierig, 
die tatsächliche räumliche Reichweite des Bildungsnut-
zens zu bestimmen. Schwieriger wird es zudem dann, 
wenn die Bedeutung von staatsorganisatorischen Gren-
zen für die Lebens- und Arbeitsgestaltung der Menschen 
abnimmt. Denn Lebens- und Tätigkeitsmittelpunkt kann 
abseits des Bildungsstandortes auch die Nachbarge-
meinde, ein anderes Bundesland oder sogar ein anderer 
Staat sein. Im ökonomischen Duktus bedeutet dies: Die 
dezentrale Bereitstellung von Bildungsleistungen erzeugt 
positive externe Effekte für andere Gebietskörperschaften 
und deren Bürger. Olson selbst schließt hieraus verallge-
meinernd: „… there still appears to be some case for fe-
deral government involvement in education, since some of 
the benefi ts of education spread throughout the land (and, 
with ‘brain drains,’ even abroad).“28

26 Vgl. hierzu M. Olson: The Principle of „Fiscal Equivalence“: The Divisi-
on of Responsibilities among Different Levels of Government, in: The 
American Economic Review, 59. Jg. (1969), H. 2, S. 479-487.

27 Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass eine Finanzierung von öf-
fentlichen Bildungsleistungen nach dem Äquivalenzprinzip das Leis-
tungsfähigkeitsprinzip außer Kraft setzen würde. Insbesondere ein-
kommensschwachen Familien wäre dadurch der Zugang zu Bildung 
erschwert. Zur hohen gesellschaftlichen Bedeutung von Bildung in 
Deutschland, die unter anderem in der gesetzlichen Schulpfl icht zum 
Ausdruck kommt, stünde das in einem diametralen Widerspruch.

28 M. Olson, a. a. O., S. 485.
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Das Prinzip der fi skalischen Äquivalenz verlangt mithin, die 
aus Bildungsleistungen resultierenden externen Effekte 
zu internalisieren, indem die am Nutzen partizipierenden 
Gebietskörperschaften entsprechend ihres Nutzenanteils 
auch an der Finanzierung beteiligt werden. Da dies weder 
mit der Freizügigkeit der Einwohner noch mit dem föde-
ralen Steuersystem Deutschlands vereinbar ist, erscheint 
eine punktuelle Zentralisierung der Finanzierungskompe-
tenz in Form einer (stärkeren) Beteiligung des Bundes an 
der Bildungsfi nanzierung auch unter dem Gesichtspunkt 
der zunehmenden Mobilität der Bevölkerung und geringer 
werdender Ortsgebundenheit durchaus sinnvoll.29

Bedeutung des Konnexitätsprinzips

Flankiert wird dieses durch ein weiteres fi nanzwissen-
schaftliches Kernprinzip: das Konnexitätsprinzip. Es 
verknüpft die Finanzierungskompetenz mit der Wahr-
nehmung einer Aufgabe. Obliegen Entscheidungs- und 
Ausführungskompetenz derselben Gebietskörperschaft-
sebene, ist diese folglich mit der Finanzierungskompetenz 
auszustatten. Sind Entscheidungs- und Ausführungs-
kompetenzträger hingegen nicht identisch, muss weiter-
führend entschieden werden, woran die Finanzierungs-
kompetenz gekoppelt sein sollte. In Deutschland gilt in 
diesen Fällen zwischen Bund und Ländern grundsätzlich 
eine Ausführungskonnexität, die aus Art. 104a Abs. 1 GG 
abgeleitet und dann angewendet wird, wenn die Länder – 
dies ist der Regelfall – Aufgaben in eigener Angelegenheit 
wahrnehmen. Hierbei folgt die Finanzierungskompetenz 
der Ausführungskompetenz („Wer ausführt, der bezahlt.“). 
Dies soll einen Anreiz zu kosteneffi zientem Handeln bei 
der Ausführung einer staatlichen Aufgabe sicherstellen. 
Von der Ausführungskonnexität zu differenzieren ist die 
Entscheidungskonnexität, bei der die Finanzierung an die 
Gesetzgebung und folglich an die Entscheidungskompe-
tenz gekoppelt ist („Wer bestellt, der bezahlt.“), was im Bil-
dungsbereich bisher eine Ausnahme darstellt.30

29 Die Mobilität der Absolventen und die damit verbundenen Probleme 
für den deutschen Bildungsföderalismus thematisiert insbesonde-
re auch Renzsch, wenngleich mit Fokus auf die Hochschulbildung. 
Demnach sei ein erweitertes fi nanzielles Engagement des Bun-
des im Bildungsbereich gerechtfertigt. Vgl. W. Renzsch: Die deut-
sche Bildungsmisere und der Bundesstaat, in: Wirtschaftsdienst, 
98. Jg. (2018), H. 3, S. 186-192, https://archiv.wirtschaftsdienst.eu/
jahr/2018/3/die-deutsche-bildungsmisere-und-der-bundesstaat/ 
(4.3.2019).

30 Sie kommt im Falle einer Bundesauftragsverwaltung (Art. 104a Abs. 
2 GG) oder bei Geldleistungsgesetzen (Art. 104a Abs. 3, 4 GG) sowie 
insbesondere landesintern zwischen Land und Kommunen zum Tra-
gen. Vgl. T. Lenk, P. Glinka: Die Länder in den fi nanziellen Ausgleichs-
systemen: Verteilung von Aufgaben, Ausgaben und Einnahmen so-
wie die fi nanzielle Entwicklung der Länder im Vergleich zu Bund und 
Kommunen – Besonderheiten der Länder, in: T. Schweisfurth, W. Voß 
(Hrsg.): Haushalts- und Finanzwirtschaft der Länder in der Bundes-
republik Deutschland, in: Schriften zur öffentlichen Verwaltung und 
öffentlichen Wirtschaft, Bd. 236, 2017, S. 92 f.

Die Kompetenzentfl echtung durch die Föderalismus-
reform 2006 führte dazu, dass Fragen zur Konnexität im 
Bildungsbereich nunmehr – von einigen Ausnahmen ab-
gesehen – im Verhältnis zwischen den Ländern und ihren 
jeweiligen kommunalen Ebenen zu behandeln waren. Im 
konkreten Bezug auf die Schulen ist erst 2017 mit der Ein-
führung des Art. 104c GG eine abweichende Regelung 
geschaffen worden. Die darin geregelten Finanzhilfen des 
Bundes bei der kommunalen Bildungsinfrastruktur bedeu-
ten de facto, dass die Finanzierung anteilig auf den Bund 
übergegangen ist. Die Beschränkung auf „fi nanzschwa-
che Gemeinden“ stellten den Ausnahmecharakter des Art. 
104c GG jedoch erkennbar sicher.

Mit der nun beschlossenen Öffnung des Artikels wird die-
ser Ausnahmecharakter zunehmend aufgegeben. Steigt 
neben der Finanzierungsverantwortung des Bundes wie 
erwartet auch dessen Gestaltungseinfl uss im Bildungsbe-
reich, folgt dies dem Prinzip der Entscheidungskonnexi-
tät und macht die Regelabweichung im Rahmen des Art. 
104c GG bedeutender. Dies ist nicht per se problematisch, 
denn auch die Entscheidungskonnexität beinhaltet einige 
ökonomische Vorteile: Eine Kopplung von Entscheidungs- 
und Finanzierungskompetenz stellt etwa sicher, dass 
fi nanzielle Lasten bei der gesetzgeberischen Ausgestal-
tung einer Aufgabe hinreichend berücksichtigt werden. 
Dies schützt andere, nicht an der Gesetzgebung beteiligte 
Gebietskörperschaftsebenen vor der fi nanziellen Über-
forderung durch unzureichend kompensierte Aufgaben-
übertragungen.31 Wird zunehmend von der verfassungs-
rechtlichen Grundregel der Ausführungskonnexität durch 
die Öffnung des Art. 104c GG abgewichen, ist damit kein 
prinzipielles Risiko verbunden. Vielmehr liegt ein solches 
darin, dass Entscheidungs- und Ausführungskompetenz 
im Bildungsbereich staatsorganisatorisch dort wieder 
stärker auseinanderfallen könnten, wo sie durch die Föde-
ralismusreform I von 2006 in Übereinstimmung gebracht 
wurden und der Zielkonfl ikt zwischen Entscheidungs- und 
Ausführungskonnexität folglich gar nicht besteht. Denn in 
diesem Idealfall obliegen Entscheidung und Ausführung 
derselben föderalen Ebene (den Ländern) und die Finan-
zierungskompetenz folgt beiden Kompetenzen zugleich.

Aus einem erneuten Auseinanderfallen von Entschei-
dungs- und Ausführungskompetenz – erstere geht im Ge-
genzug erweiterter Bundesfi nanzhilfen zum Teil von den 
Ländern auf den Bund über, letztere nicht – folgt, dass ins-
besondere Wirtschaftlichkeitsanreize der ausführenden 
Gebietskörperschaftsebene bei der Aufgabenerfüllung im 

31 Insbesondere in einem funktionalen Föderalismus wie dem der Bun-
desrepublik Deutschland, in dem die Länder weitgehend auch die 
Aufgaben des Bundes ausführen, ist die stärkere Verankerung von 
Entscheidungskonnexität im Grundsatz zu begrüßen.
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Vergleich zum Status quo vernachlässigt werden könn-
ten. Zwar wirkt die miteingeführte Kofi nanzierungspfl icht 
diesem Risiko entgegen. Wie wirksam dieses Instrument 
tatsächlich ist, lässt sich ex ante jedoch kaum prognosti-
zieren und wird insbesondere von der konkreten einzelge-
setzlichen Ausgestaltung abhängig sein.

Als viertes allokatives Kriterium sind produktionstech-
nische Aspekte zu bewerten. Allgemein gilt: Während 
Größenvorteile (economies of scale) eher für eine zentra-
le Bereitstellung sprechen, sind Spezialisierungsvorteile 
vorrangig bei dezentraler Organisation realisierbar. In der 
Struktur des deutschen Föderalismus ist zudem das ein-
gangs genannte Kriterium der Präferenzadäquanz durch 
das Subsidiaritätsprinzip begrenzt.32 Wenn die Länder 
nicht hinreichend leistungsfähig sind, z. B. bei der Umset-
zung der Digitalisierung, dann könnte dies die Durchbre-
chung des Grundsatzes der Länderzuständigkeit begrün-
den. Es ist jedoch fraglich, ob für schulische Sachinvesti-
tionen Skalenvorteile bzw. Standardisierungsvorteile rea-
lisierbar sind (z. B. durch Konzentration von Marktmacht) 
und subsidiäre Vorteile generieren könnten. Produktions-
technische Erwägungen sprechen daher eher gegen eine 
weitere Zentralisierung im Bildungsbereich.

Fazit zum Bildungsföderalismus

Große Investitionsoffensiven im Bereich der Schulen sind 
angesichts bestehender Zustände und absehbarer Her-
ausforderungen in diesem für Deutschland zentralen Po-
litikfeld dringend erforderlich. Hierüber herrscht Konsens 
in Politik und weiten Teilen der Gesellschaft. Diskussions-
würdig war jedoch der Weg, den die Bundesregierung mit 
weitgehender Zustimmung des Bundestages beschritten 
hatte, um die geplanten Investitionen zu realisieren, und 
der von einigen Ländern zunächst abgelehnt wurde: die 
Änderung des Grundgesetzes im Art. 104c. Denn eigent-

32 Dieses Prinzip im staatsorganisatorischen Sinne folgt dem Grund-
satz, dass eine staatliche Aufgabe dann zentralisiert wird, wenn de-
zentrale Gebietskörperschaften sie nicht bzw. in Qualität oder Quanti-
tät nicht hinreichend erfüllen können. 

lich sieht die Verfassung eine Änderung der originären 
Einnahmenverteilung vor, wenn eine Staatsebene etwa 
aufgrund geänderter Anforderungen oder der stärkeren 
Priorisierung einer Aufgabe nicht mehr in der Lage ist, die-
se Aufgabe angemessen zu erfüllen. Dazu dient im Grund-
gesetz die Umsatzsteuerzuordnung, an der auch die Kom-
munen partizipieren. Deshalb hätte ein alternativer Weg 
darin bestanden, die Umsatzsteuerzuordnung und nicht 
das Grundgesetz selbst zu ändern.33

Erst ein Vermittlungsausschuss und die darin vereinbarte 
Modifi zierung des Gesetzentwurfs brachte eine Einigung, 
indem der Bund den Ländern in einigen Punkten entge-
genkam. Letztlich bleibt jedoch die vielfach kritisierte Ver-
fassungsänderung bestehen: mit dem Resultat, dass sich 
der Bund im Bereich der kommunalen Bildungsinfrastruk-
tur wesentlich stärker als bisher engagieren darf – fi nanzi-
ell und in Teilen auch inhaltlich.

Gemessen an den hier herangezogenen fi nanzwissen-
schaftlichen Kriterien ist diese Entscheidung von Bund 
und Ländern nicht ausnahmslos, jedoch überwiegend 
kritisch zu bewerten. Positiv zu beurteilen ist eine größe-
re Einbindung des Bundes in die öffentliche Aufgabe Bil-
dung lediglich unter dem Gesichtspunkt der fi skalischen 
Äquivalenz – insbesondere angesichts einer wachsenden 
Bevölkerungsmobilität, die bei dezentraler Aufgabener-
füllung zunehmend externe Effekte erzeugt. Alle weite-
ren hier betrachteten Kriterien lassen sich hingegen eher 
als Begründung für die dezentrale Ansiedlung von bil-
dungsbezogenen Aufgabenkompetenzen anführen. Die 
beschlossene Änderung des Art. 104c GG steht dazu im 
Widerspruch.

33 Vgl. T. Lenk: Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung des Grundgesetzes (Artikel 104c, 104d, 125c, 143e) – Bundes-
tags-Drucksache 19/3440, schriftliche Stellungnahme zur Sachver-
ständigenanhörung im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundes-
tages am 8. Oktober 2018.
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